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LEBENSMI TTELHYGI ENEVERORDNUNG

3 1 . Ver o r dn un g der Bun desm in ist er ien fü r Fr au enan gelegen h ei t en u n d
Ver b r aucher sch u t z ü ber a l lgem ein e Lebensm i t t e lh y g ien e

( Leben sm i t t e lh y g ienev er o r dn un g ) BGBl .I I N r . 3 1 / 1 99 8 v om 3 . Feb r u ar 19 9 8 .

Auf Grund der §§ 10 Abs. 1, 21 und 29 lit . b des Lebensmit telgesetzes 1975, BGBl. Nr. 86,
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 21/ 1997, wird im Einvernehmen mit dem
Bundesm inister für Land- und Forstwirtschaft verordnet :

§ 1 . (1) Diese Verordnung enthält die allgemeinen Hygienevorschriften für Lebensmit tel und
regelt die Überprüfung der Einhaltung dieser Vorschriften; für Verzehrprodukte gelten die
Best im mungen der Verordnung sinngem äß.

(2) Diese Verordnung ist auf alle, der Urprodukt ion folgenden Stufen gem äß § 2 Z 1
anzuwenden.

(3) Diese Verordnung ist in jenen Teilbereichen nicht anzuwenden, in denen einschlägige
Hygienevorschriften spezielle Regelungen vorsehen.

§ 2 . Gem äß dieser Verordnung ist

1. „Lebensmit telhygiene“ ( im folgenden „Hygiene“ genannt ) : alle Vorkehrungen und
Maßnahm en, die notwendig sind, um ein unbedenkliches und genusstaugliches Lebensmit tel zu
gewährleisten. Diese Vorkehrungen und Maßnahm en um fassen alle auf die Urprodukt ion (wie
etwa die Ernte, die Schlachtung, das Melken) folgenden Stufen während des Um gangs
(= Zubereitung, Verarbeitung, Herstellung, Verpackung, Lagerung, Beförderung, Verteilung,
Behandlung und des Anbietens zum Verkauf oder zur Lieferung an den Verbraucher) mit
Lebensm it teln;

2. „Lebensmit telunternehm en“ : jeder öffent liche oder private Betr ieb, der m it Lebensmit teln zu
Erwerbszwecken oder zu Zwecken der Gem einschaft sversorgung um geht ;

3. „genusstaugliches Lebensmit tel“ : ein unter Hygienegesichtspunkten zum Verzehr geeignetes
Lebensm it tel.

§ 3 . Der Inhaber oder Geschäftsführer eines Lebensm it telunternehmens hat die für die
Lebensm it telsicherheit krit ischen Punkte im Prozessablauf festzustellen und dafür Sorge zu
t ragen, dass angem essene Sicherheit sm aßnahmen festgelegt , durchgeführt , eingehalten und
überprüft werden, und zwar nach folgenden, bei der Ausgestaltung des HACCP-System s
(Hazard Analysis and Crit ical Cont rol Points) verwendeten Grundsätzen:

a) Analyse der potent iellen Risiken für Lebensm it tel in den Prozessen eines
Lebensm it telunternehm ens;

b) I dent if izierung der Punkte in diesen Prozessen, an denen Risiken für Lebensmit tel
auft reten können;
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c) Fest legung, welche dieser Punkte für die Lebensmit telsicherheit krit isch sind - „krit ische
Punkte“ ;

d) Feststellung und Durchführung wirksam er Prüf-  und Überwachungsverfahren für diese
krit ischen Punkte und

e) Überprüfung der Gefährdungsanalyse für Lebensm it tel, der kr it ischen Kont rollpunkte
und der Prüf-  und Überwachungsverfahren in regelm äßigen Abständen und bei jeder
Änderung der Prozesse in dem Lebensm it telunternehm en.

§ 4 . (1) Der Inhaber oder Geschäftsführer eines Lebensmit telunternehm ens hat für die
Einhaltung der im Anhang angeführten Hygienevorschriften zu sorgen. Dabei sind die
folgenden Anwendungsgebiete zu berücksicht igen:

1. Abschnit t I gilt für alle Bet r iebsstät ten, in denen m it Lebensm it teln um gegangen wird,
m it Ausnahm e der durch Abschnit t I I I erfassten Bet riebsstät ten;

2. Abschnit t I I gilt für alle Räum e, in denen Lebensm it tel zubereitet , be- oder verarbeitet
werden, m it Ausnahm e der unter Abschnit t I I I fallenden Räum e sowie Verzehrbereiche;

3. Abschnit t I I I gilt für alle in der Überschrift zu diesem Abschnit t aufgeführten
Bet riebsstät ten;

4. Abschnit t I V gilt für die Beförderung insgesam t ;

5. Die Abschnit te V bis X gelten für alle auf die Urprodukt ion folgenden Stufen während
der Zubereitung, Verarbeitung, Herstellung, Verpackung, Lagerung, Beförderung,
Verteilung, Behandlung oder des Anbietens zum Verkauf oder zur Lieferung an den
Verbraucher;

6. a) Abschnit t XI gilt für die Lagerung, Beförderung oder Anbieten zum Verkauf oder zur
Lieferung an den Verbraucher.

b) I st das Mindesthaltbarkeit s-  bzw. Verbrauchsdatum in Verbindung mit einer niedrigeren
Tem peratur als in Abschnit t I X festgelegt , deklariert , ist die deklarierte Tem peratur
einzuhalten. I st das Mindesthaltbarkeit s-  bzw. Verbrauchsdatum bei einem im Abschnit t XI
nicht genannten Produkt in Verbindung m it einer best im mten Tem peratur, deklariert , ist die
deklarierte Tem peratur einzuhalten.

(2) Die zuständige Behörde (Landeshauptm ann gem äß § 35 LMG 1975) hat die
Lebensm it telunternehm en auf die Einhaltung der Anforderungen dieser Verordnung in
regelm äßigen Abständen zu kont rollieren, wobei der zuständigen Behörde auch Einsicht in
Aufzeichnungen (Schrift -  und Datent räger) zu gewähren ist . Werden die Anforderungen dieser
Verordnung nicht eingehalten, sind von der zuständigen Behörde Maßnahm en gem äß §§ 22 bis
24 LMG 1975 zu erlassen.

§ 5 . (1) Diese Verordnung t r it t zwölf Monate nach dem ihrer Kundm achung folgenden
Monatsersten in Kraft . (2) Die Verordnung über Lebensm it telt ransportbehälter, BGBl. Nr.
313/ 1986, t r it t m it dem Inkraft t reten dieser Verordnung - hinsicht lich Lebensmit tel und
Verzehrprodukte - außer Kraft .
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Pram m er

ANHANG.
( Die Beg r if f e „ gegeben en f a l ls“ un d „ er f o r der l ich en f a l ls“ st ehen f ü r d ie
Gew ähr le ist u n g v on Un beden k l ich k ei t un d Gen u sst au g l ichk ei t der Leben sm i t t e l )

Ab sch n i t t I .
A l lg em ein e An f o r d er u n g en an Bet r ieb sst ät t en , in d en en m it
Leb en sm i t t e ln u m g eg an g en w i r d

1. Bet riebsstät ten, in denen mit Lebensmit teln um gegangen wird, müssen sauber und instand
gehalten werden.

2. Bet riebsstät ten, in denen mit Lebensmit tel um gegangen wird, müssen so konzipiert ,
angelegt , gebaut und bem essen sein, dass

a) eine angem essene Reinigung und erforderlichenfalls Desinfekt ion m öglich ist ;

b) die Ansam mlung von Schmutz, der Kontakt m it toxischen Stoffen, das Eindringen von
Frem dteilchen in Lebensmit tel, die Bildung von Kondensflüssigkeit , unerwünschte
Schim m elbildung auf Oberflächen und dgl. vermieden wird;

c) eine gute Lebensmit telpraxis gewährleistet und ein Schutz gegen Kreuzkontam inat ionen
während Arbeit sgängen durch Lebensmit tel, Einrichtungen, Materialien, Wasser,
Luft zufuhr oder Personal sowie externe Kontam inat ionsquellen (z.B. durch Ungeziefer)
gegeben ist ;

d) geeignete Tem peraturbedingungen für eine hygienisch einwandfreie Verarbeitung und
Lagerung von Erzeugnissen herrschen.

3. Es müssen in ausreichender Anzahl an angemessener Stelle angebrachte und angemessen
gekennzeichnete Handwaschbecken vorhanden sein, ebenso Handwaschbecken in Toilet ten
sowie Toilet ten mit Wasserspülung, bei denen eine einwandfreie Ableitung erfolgt . Toilet ten
dürfen keinen direkten Zugang zu Räum en haben, in denen m it Lebensmit teln um gegangen
wird.

4. Handwaschbecken m üssen Warm -  und Kaltwasserzufuhr haben. Darüber hinaus m üssen
Mit tel zum Händewaschen und zum hygienischen Trocknen der Hände vorhanden sein.
Erforderlichenfalls müssen die Vorrichtungen zum Waschen von Lebensm it teln von den
Einrichtungen zum Händewaschen get rennt sein.

5. es muss eine angem essene natürliche oder mechanische Belüftung vorhanden sein.
Mechanische Luftst röm ungen aus einem kontaminierten zu einem reinen Bereich sind zu
verm eiden. Lüftungssystem e müssen so installiert sein, dass Filter und anderer Teile, die
gereinigt oder ausgetauscht werden müssen, leicht zugänglich sind.

6. Alle sanitären Einrichtungen innerhalb von Lebensm it telunternehmen müssen über eine
angemessene natür liche oder m echanische Belüftung verfügen.
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7. Bet riebsstät ten, in denen mit Lebensmit teln um gegangen wird, müssen über eine
angemessene natür liche oder künst liche Beleuchtung verfügen.

8. Die Ableitungsanlagen m üssen sich als für den beabsicht igten Zweck angem essen erweisen
und so konzipiert und gebaut sein, dass es nicht zu einer Kontaminat ion von Lebensm it teln
kom m en kann.

9. Es muss für angem essene Um kleidem öglichkeiten für das Personal gesorgt werden.

Ab sch n i t t I I .
Sp ezi f i sch e An f o r d er u n g en in n er h alb v on Räu m en , in d en en
Leb en sm i t t e l zu b er ei t et , b e-  od er v er ar b ei t et w er d en ( au sg en om m en
Ver zeh r b er eich e u n d d ie in Ab sch n i t t I I I g en an n t en Bet r ieb sst ät t en )

1. Räum e, in denen Lebensmit tel zubereitet , be- oder verarbeitet werden (ausgenom men
Verzehrbereiche) , müssen folgenden Anforderungen genügen:

a) Die Bodenbeläge sind in einwandfreiem Zustand zu halten und müssen leicht zu
reinigen und erforderlichenfalls zu desinfizieren sein. Dies erfordert die Verwendung von
wasserundurchlässigen, Wasser abstoßenden, waschbaren und nicht toxischen
Materialien. Gegebenenfalls muss auf den Böden eine angem essene Ableitung des
Wassers m öglich sein.

b) Die Wandflächen sind in einwandfreiem Zustand zu halten und müssen leicht zu
reinigen und erforderlichenfalls zu desinfizieren sein. Dies erfordert die Verwendung von
wasserundurchlässigen, Wasser abstoßenden, waschbaren und nicht toxischen
Materialien und eine glat te Fläche bis zu einer für die entsprechenden Arbeit svorgänge
angemessenen Höhe.

c) Die Decken und Deckenvorrichtungen müssen so konzipiert , gebaut und verputzt sein,
dass die Ansamm lung von Schm utz verm ieden und Kondensierung, unerwünschter
Schim m elbefall sowie das Ablösen von Materialien auf einem Minimum gehalten werden
kann.

d) Fenster und sonst ige Öffnungen müssen so gebaut sein, dass Schm utzansamm lungen
vermieden werden; können solche Fenster oder Öffnungen ins Freie geöffnet werden, so
m üssen sie erforderlichenfalls m it Insektengit tern ausgestat tet sein, die zu
Reinigungszwecken leicht ent fernt werden können. Sollten offene Fenster oder
Öffnungen zu einer Kontam inat ion von Lebensmit teln führen, so müssen diese bei der
Lebensm it telherstellung geschlossen bleiben.

e) Türen müssen leicht zu reinigen und erforderlichenfalls zu desinfizieren sein. Dies
erfordert glat te Wasser abstoßende Oberflächen.

f) Oberflächen, insbesondere die Oberflächen von Einrichtungen, die mit Lebensmit teln in
Berührung kom m en) , sind in einwandfreiem Zustand zu halten und m üssen leicht zu
reinigen und erforderlichenfalls zu desinfizieren sein. Dies erfordert die Verwendung von
glat ten, waschbaren und nicht toxischen Materialien. Abweichend von den
Anforderungen gem äß lit . a, b, e und f können andere Materialien verwendet werden,
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